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Das Rote Kreuz.

Tie Mortalität infolge Lungentuberkulose ist also innert den letzten neun Jahren von

20,3 auf 17,3 aus 10,000 Einwohner zurückgegangen, während die Sterblichkeit infolge
der übrigen tuberkulösen Erkrankungen bis 1905 noch zugenommen hat (von 6,9 bis 8,0

und erst seither in deutlicher Abnahme begriffen ist.

Eine Abnahme der Tnberknlosemortalität gegen daS Jahrfünft 1891 bis 1895 weisen

folgende Kantone auf:
Tubcrkulosmwrtnlitnt Abnnhinc

1391 bis 1895 1901 bis 19V8 >"

Basclstadt 32,7 23,8 21,3

Schaffhausen 24,4 21,5 17,9

Obwalden 18,4 16,1 12,5

Zürich 26,8 23,9 10,9

Appenzell N.-Rh. 23,3 20,9 10,3

Neuenburg. 28,2 25,4 10,0

Baselland 26,6 24,0 9,8

Zug 27,9 25,2 0.4

Appenzell J.-Rh. 29,6 27,0 8,8

Nidwalden.... 25,1 23,0 8,4

Bern 28,6 27,0 5,6

Genf 37,4 36,0 3,8

In den Städten ist die Sterblichkeit an Tuberkulose in der Regel nicht unwesentlich

höher als auf dem Landes sie beträgt in den 18 größeren städtischen Gemeinden der Schweiz

im Durchschnitt 27,9 °/on»' ü> bem übrigen Teil der Schweiz 25,0 jgesamte Schweiz

25,7 Immerhin stehen folgende Städte unter dem schweizerischen Mittel:
Lnzer» 20,3 «Z»», Loele 21,6 Winterthnr 23,0 Basel 23,7 "/»„g, Hcrisau

21,7 Schafshansen und Solothurn je 25,1 Neveh 25,3 Zürich und Neuen-

bürg je 25,6 <>/<><,<,.

Darüber stehen:

Lausanne 27,0 Agg,,, Chanx-de-Fonds 27,2 «7,^, Viel 28,0 »tzgg, St. Gallen mit

Tablat 30,1 °/vo», Bern und Chur je 32,0Zggg, Freiburg 33,9 Groß-Genf 37,2°/^..

tlus 6en VerkcinölungLii 6er Direktion 6es 5àei?er. lîoten tireuses
vom 3. November 1910.

tzàgcn Raumuiangel verspätet.!

1. Der Direktion wird von einem Schreiben der Stiftung Rot-Kreuz-Anstalten für
Krankenpflege an das schweizerische Militärdepartement Kenntnis gegeben. Dasselbe erläutert
eingebend die Gründe, ans denen die Stiftung von dem vorgeschlagenen Vertrag betreffend
Ban und Betrieb einer Wärterschnle mit Militärspital durch das Rote Kreuz zurückgetreten ist.

2. Der Zentralkassier referiert über den Stand der Prämienanleihe, die wegen ver-
schiedencr Hindernisse noch nicht zum Abschluß gebracht werden konnte. Um die wichtige
Angelegenheit nach Möglichkeit zu fördern, wird eine Beteiligung am Anleihe-Syndikat
beschlossen.

3. Die Rechnung der Stiftung Rot-Krenz-Anstaltcn für Krankenpflege pro 1909 wird
genehmigt.
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4, Ebenso erteilt die Direktion den Statute» für eine Kranken- und Pcnsionskasse
obiger Stiftung ihre Genchmignng.

5. Es wird beschlossen, die Dresdener Ausstellung mit einer Wandkarte, die Vertretung
der freiwilligen Hülfe in der Schweiz betreffend, zu beschicken. Dieselbe wird den heutigen
Verhältnissen entsprechend Zweigvereine des Roten Kreuzes, die Sanitätshülfskolonnen, die

Samariter- und Militärsanitätsvereine, sowie die Komitee des gemeinnützigen Frauenvereins
aufweisen.

0. Die Direktion nimmt davon Kenntnis, daß die Hülfsaktion für Süd-Italien zum
Abschluß gelangt ist. Ein noch verbleibender Ueberschuß von Fr. 1200 wird fernerhin in
Reserve gehalten und zinstragend angelegt.

7. Als Rechnungsrevisoren für die statutengemäße Prüfung von Kasse und Buchführung
des Zentralvereins pro 1910 werden bezeichnet die Herren Oberst Dr. Reiß in Lausanne
und M. Dunant in Genf.

8. An Stelle des Herrn Major Stettler, der infolge seiner Wahl zum Verwalter der

Stiftung Rvt-Krenz-Anstalten für Krankenpflege seine Funktionen als Buchhalter des Zentral-
Vereins niedergelegt hat, wird gewähltl Herr Ed. Michel in Bern.

5cluoLi2LrjlctiLr 5ciiuarjterbuii6.

Aus clsn Verbancklungsn à Isntrcilvorltcmà, 12. November 1910.

1. Die Samaritervereine Rebstein sSt. Gallen) und Graßwil sBern) werden in den

Schweizerischen Samariterbund aufgenommen.
2. ES wird beschlossen in der welschen Schweiz Vorläufig pro 1911 eine» Hülfslehrer-

knrs abzuhalten.
3. Die Schlnßprüfnngcn der HülfSlehrerkurse in Liestal und Langenthal werden fesll

gesetzt auf 17. resp. 18. Dezember 1910. Als Experte wird Dr. Jscher bezeichnet.
4. Die Samaritervereine sollen sich verpflichten jährlich, wenigstens 5 bis 6 Uebungen

abzuhalten.
vor leàlvoànck.

o— o

5clii0Lj2ei-isctiLr Militcirlcuiitcitsverà.

Kus àli vsrticmàngsli à lentrcilvorîtcmà vom 2. November 1910.

1. Vom Gesuche der Herren Oberst Dr. Schnltheß und Oberstleutnant Dr. Dasen, um

Entlassung aus dein Preisgericht des Schweizerischen MilitärsanitätsvereinS wird zuhanden
der Dclegiertenversammlnng für weitere Vorschläge Notiz genommen. Den abtretenden

Herren wird im Namen deS Schweizerischen Militärsanitätsvereins der beste Dank für
die geleisteten Dienste ausgesprochen.

Die Untallversichernng der Aktivmitglieder wird vom Zentralvorstand nach reif-
lichcr Ueberlegung den Sektionen zur Urabstimmung überwiesen.

3. Als Propagandamittcl möchten wir den Vereinsprüsidenten empfehlen, bei den

Kreiskommandanten ein Verzeichnis liber die ansgehobcnen Sanitätörckruten zu verlangen,
und diese per Zirkular zum Eintritt in den Verein zu ermuntern. Das Mittel hat sich bei

den Sektionen Glarns und Winterthnr bestens bewährt.
4. Zur letzten Ehrbezcngnng übersandte der Zentralvorstand dem verstorbenen Philan-

thropen Henri Dunant durch zwei Mitglieder einen Kranz.
Oor iLntrcilvorltcmck.
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